21. JUNI 2022 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über das Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen und des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen


(Belgisches Staatsblatt vom 6. Juni 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


21. JUNI 2022 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über das Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen und des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, der Artikel 106 Absatz 1 und 106/1 Absatz 2 und 3;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über das Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen;

	Aufgrund der Beteiligung der Regionen;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 5. Januar 2022;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 19. Januar 2022;

	Aufgrund des Protokolls Nr. 2022/01 des Ausschusses der provinzialen und lokalen öffentlichen Dienste vom 4. Februar 2022;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung am 8. Juni 2022 durchgeführt worden ist;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 71.378/2 des Staatsrates vom 16. Mai 2022, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,




		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL I - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über das Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen


	Artikel 1 - Artikel 1 § 1 des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über das Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird wie folgt ergänzt:

	"19. jedem anderen Weg, der dem Schreiben Beweiskraft und ein feststehendes Datum verleiht: entweder die Versendung auf elektronischem Wege, bei der der Empfang vom Personalmitglied bestätigt wird, oder die persönliche Aushändigung an das Personalmitglied gegen eine Empfangsbestätigung mit seiner Unterschrift und dem Empfangsdatum." 


	Art. 2 - In Artikel 24 desselben Erlasses wird das Wort "mehreren" durch die Wörter "höchstens zwei" ersetzt.


	Art. 3 - Artikel 26 § 1 Absatz 2 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Unter Berufstätigkeit ist jegliche auf irgendeine Weise entlohnte Tätigkeit zu verstehen, die nicht der Ausübung des Amtes anhaftet."


	Art. 4 - Artikel 35 desselben Erlasses, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 18. November 2015, 9. Mai 2016, 26. Januar 2018 und 13. April 2019, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 1 Absatz 2 wird durch folgenden Satz ergänzt:

	"Die in § 7 erwähnten Prüfungen der körperlichen Eignung zur Verlängerung der Gültigkeit des föderalen Befähigungsnachweises dürfen in einem anderen Ausbildungszentrum als dem, in dem der ursprüngliche föderale Befähigungsnachweis erlangt worden ist, abgelegt werden."

	2. In § 2 Absatz 3 werden die Wörter "37 § 1 Nr. 1 bis 6" durch die Wörter "37 § 1 Nr. 1, 2, 4, 5 und 6", die Wörter "37/1 § 1 Nr. 1 bis 6" durch die Wörter "37/1 § 1 Nr. 1, 3 bis 6" und die Wörter "38 § 1 Nr. 1 bis 6" durch die Wörter "38 § 1 Nr. 1, 3 bis 6" ersetzt.

	3. Paragraph 6 Absatz 3 wird wie folgt ersetzt:

	"Die Bewerber erhalten nach jedem Modul eine Teilnahmebescheinigung mit dem Vermerk "bestanden" oder "nicht bestanden" und dem Vermerk des Datums, an dem der Test abgelegt worden ist."



	4. Ein § 9 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"§ 9 - Die im vorliegenden Artikel erwähnten föderalen Befähigungsnachweise für das Personal im einfachen Dienst, das Personal im mittleren Dienst und das Personal im höheren Dienst entsprechen den in Artikel 20 des Königlichen Erlasses vom 29. Juni 2018 über das Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals des Zivilschutzes erwähnten föderalen Befähigungsnachweisen für das Personal im einfachen Dienst, das Personal im mittleren Dienst beziehungsweise das Personal im höheren Dienst."


	Art. 5 - In Artikel 36 Absatz 1 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, werden zwischen den Wörtern "Artikel 37 § 2 Absatz 4" und den Wörtern "oder in Artikel 38 § 2 Absatz 4" die Wörter ", Artikel 37/1 § 3 Absatz 4" eingefügt.


	Art. 6 - Artikel 38 § 1/1 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 9. Mai 2016, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 wird das Wort "Offiziere" jeweils durch die Wörter "Kapitäne, Majore oder Oberste" ersetzt.

	2. In Absatz 2 wird das Wort "Offizier" durch die Wörter "Kapitän, Major oder Oberst" ersetzt.


	Art. 7 - Artikel 39 desselben Erlasses, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 9. Mai 2016 und 26. Januar 2018, wird wie folgt abgeändert:

	1. [Abänderung des niederländischen Textes]

	2. In Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "worden sind" und den Wörtern ", werden vom Rat" die Wörter "und die auf der Grundlage eines Auszugs aus dem Strafregister, der binnen einer Frist von drei Monaten vor dem Datum der Zulassung zur Probezeit ausgestellt worden ist, eine Führung aufweisen, die den Anforderungen der betreffenden Funktion entspricht" eingefügt.

	3. In Absatz 6 werden die Wörter "§ 2" durch die Wörter "§§ 2 und 3" ersetzt.

	4. In Absatz 6 werden die Wörter "kann die gesamte Probezeit ab dem Tag des Dienstantritts für das Berufspersonalmitglied auf Probe nicht drei Jahre und" durch die Wörter "endet die Probezeit des Berufspersonalmitglieds auf Probe spätestens drei Jahre nach Beginn der Ausbildung, die zur Erlangung des in Absatz 3 erwähnten Brevets erforderlich ist, und kann die gesamte Probezeit ab dem Tag des Dienstantritts" ersetzt.




	Art. 8 - Artikel 40 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 3 - Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Anwerbung mindestens zwei Wochen krank ist, wird die Probezeit um die Dauer der Krankheit verlängert. Diese muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden.

	Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Anwerbung schwanger ist, wird die Probezeit um die Dauer der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs verlängert. Diese müssen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden."


	Art. 9 - Artikel 51 Absatz 5 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Wenn der Kommandant vorschlägt, die Ernennung nicht zu erneuern, wird der Vorschlag spätestens drei Monate vor Ablauf des sechsjährigen Zeitraums gleichzeitig dem Rat und dem Betreffenden notifiziert. Der Betreffende kann binnen einem Monat nach Kenntnisnahme des Vorschlags entweder per Einschreiben oder auf jedem anderen Weg, der dem Schreiben Beweiskraft und ein feststehendes Datum verleiht, eine Anhörung durch den Rat beantragen. Der Rat organisiert die Anhörung und fasst vor Ende der Ernennung einen Beschluss. Bei der Anhörung kann sich der Betreffende von einer Person seiner Wahl beistehen lassen."


	Art. 10 - In Artikel 54 § 1 erster Satz desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, werden zwischen den Wörtern "den Personalmitgliedern" und den Wörtern "über die Internetseite der Zone" die Wörter ", die die Beförderungsbedingung in Bezug auf den Dienstgrad erfüllen," eingefügt.


	Art. 11 - In Artikel 57 § 1 Absatz 4 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 9. Mai 2016, wird der erste Satz, der mit den Wörtern "Der Prüfungsausschuss" beginnt und mit den Wörtern "der Bewerber angehören" endet, wie folgt ersetzt:

	"Im Falle einer Beförderung in den Dienstgrad eines Korporals setzt sich der Prüfungsausschuss mindestens zur Hälfte aus Unteroffizieren oder Offizieren, die der beziehungsweise den Zonen der Bewerber angehören, und aus mindestens einer Person, die dieser beziehungsweise diesen Zonen nicht angehört, zusammen. In den anderen Fällen setzt sich der Prüfungsausschuss mindestens zur Hälfte aus Offizieren, von denen mindestens einer der beziehungsweise den Zonen der Bewerber angehört, und aus mindestens einer Person, die dieser beziehungsweise diesen Zonen nicht angehört, zusammen."




	Art. 12 - Artikel 59 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 3 - Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Beförderung mindestens zwei Wochen krank ist, wird die Probezeit um die Dauer der Krankheit verlängert; diese muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden.

	Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Beförderung schwanger ist, wird die Probezeit um die Dauer der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs verlängert; diese müssen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden."


	Art. 13 - In Buch 5 desselben Erlasses wird ein Titel 1/1, der die Artikel 66/1 bis 66/2 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"TITEL 1/1 - Freiwillige Zurückstufung im Dienstgrad

	Art. 66/1 - Der Rat kann auf Antrag eines Personalmitglieds seine Zurückstufung im Dienstgrad vornehmen.

	Die freiwillige Zurückstufung im Dienstgrad geht mit einer neuen Ernennung des Personalmitglieds in einem niedrigeren Dienstgrad einher.

	Art. 66/2 - § 1 - Der Antrag auf Zurückstufung im Dienstgrad wird beim Rat durch einen mit Gründen versehenen Antrag des Personalmitglieds eingereicht.

	Der Antrag wird entweder per Einschreiben oder auf jedem anderen Weg, der dem Schreiben Beweiskraft und ein feststehendes Datum verleiht, versandt und enthält den beantragten Dienstgrad.

	§ 2 - Der Rat fasst seinen Beschluss binnen drei Monaten nach Einreichung des Antrags.

	Im Beschluss wird die Leistungsvergütungstabelle oder die Gehaltstabelle für den neuen Dienstgrad bestimmt.

	Der Beschluss wird dem Betreffenden entweder per Einschreiben oder auf jedem anderen Weg, der dem Schreiben Beweiskraft und ein feststehendes Datum verleiht, notifiziert."


	Art. 14 - Artikel 83/4 desselben Erlasses wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Mobilität schwanger ist, wird die Probezeit um die Dauer der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs verlängert. Diese müssen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden."


	Art. 15 - In Artikel 83/5 desselben Erlasses werden die Wörter "Artikel 75 bis 82" durch die Wörter "Artikel 75 bis 79 und der Artikel 81 bis 83" ersetzt.


	Art. 16 - In Buch 5 Titel 2 Kapitel 1/1 desselben Erlasses wird ein Artikel 83/6 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 83/6 - Wenn ein in Artikel 24 erwähntes Einverständnis vorliegt, endet die Ernennung des Mitglieds des freiwilligen Personals in der ursprünglichen Zone nicht aufgrund der Mobilität in eine andere Zone."


	Art. 17 - Artikel 105 desselben Erlasses wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Das Personalmitglied, dessen Ernennung nicht bestätigt worden ist, erhält eine Entlassungsentschädigung, die einem einfachen, während der Probezeit bezogenen durchschnittlichen Monatsgehalt entspricht. Die diversen Prämien und Zulagen werden für die Berechnung der Entlassungsentschädigung nicht berücksichtigt."


	Art. 18 - In Buch 5 Titel 3 Kapitel 2 desselben Erlasses wird ein Artikel 109/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 109/1 - Wenn das Mitglied des freiwilligen Personals weiterhin die Wohnsitz- oder Verfügbarkeitspflicht in seiner ursprünglichen Zone erfüllt, endet seine Ernennung als Freiwilliger in dieser Zone nicht aufgrund seiner Professionalisierung in einer anderen Zone unter Vorbehalt der Bewilligung eines Antrags auf gleichzeitige Ausübung von Tätigkeiten gemäß Artikel 26 § 2 durch die andere Zone."


	Art. 19 - Artikel 114 desselben Erlasses wird durch die Wörter ", mit Ausnahme von Artikel 150" ergänzt.


	Art. 20 - Artikel 115 Absatz 2 und Artikel 120 desselben Erlasses werden wie folgt abgeändert:

	1. [Abänderung des niederländischen Textes]

	2. Die Wörter "Artikel 52 Absatz 2 Nr. 1" werden durch die Wörter "Artikel 52" ersetzt.




	Art. 21 - In Buch 5 Titel 4 Kapitel 2 desselben Erlasses werden die Artikel 118/1 bis 118/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 118/1 - Wenn in den vom Arbeitsarzt in Anwendung des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit bestimmten Maßnahmen oder Arbeitsbedingungen eine Änderung der Arbeitsregelung vorgeschlagen wird, ist die Neuzuweisung des Personalmitglieds gemäß Artikel 117 in einer Teilzeitarbeitsregelung unter folgenden Bedingungen möglich:

	1. Die Neuzuweisung erfolgt nach einer ununterbrochenen Abwesenheit wegen Krankheit von mindestens dreißig Kalendertagen oder nach Ablauf eines in Artikel 239/1 erwähnten Zeitraums von verkürzten Leistungen aus medizinischen Gründen.

	2. Die Neuzuweisung hat eine Höchstdauer von zwölf Monaten, entsprechend der Dauer der vom Arbeitsarzt bestimmten Maßnahmen oder Arbeitsbedingungen.

	3. Verlängerungen von höchstens zwölf Monaten sind zulässig, wenn der Arbeitsarzt bei einer neuen Untersuchung erneut eine Änderung der Arbeitsregelung vorschlägt.

	4. Das Personalmitglied erhält eine Neuzuweisung in eine angepasste Funktion für mindestens 50 Prozent seiner normalen Arbeitszeit.

	5. Die Teilzeitarbeit wird unter Berücksichtigung des Gutachtens des Arbeitsarztes über die Woche verteilt.

	6. Die angepasste Funktion ist eine Verwaltungsfunktion.

	Art. 118/2 - Der Zeitraum, der aufgrund der in Artikel 118/1 erwähnten Teilzeitarbeitsregelung nicht geleistet wird, gilt je nach der Situation des Personalmitglieds als eine in Artikel 223 ff. erwähnte Abwesenheit wegen Krankheit oder als eine in Artikel 232 erwähnte Zurdispositionstellung wegen Krankheit.

	Art. 118/3 - Die Teilzeitarbeitsregelung wird in folgenden Fällen ausgesetzt:

	1. Laufbahnunterbrechung,

	2. langfristige Abwesenheit aus persönlichen Gründen.

	Die Teilzeitarbeitsregelung wird zeitweilig ausgesetzt, wenn das Personalmitglied wegen Krankheit, Arbeitsunfall, Wegeunfall oder Berufskrankheit abwesend ist."


	Art. 22 - In Artikel 145 Absatz 2 desselben Erlasses werden die Wörter "Dienstalter für die Beförderung" durch das Wort "Dienstgradalter" ersetzt.


	Art. 23 - Artikel 150 § 1 Absatz 5 desselben Erlasses wird durch folgenden Satz ergänzt:

	"Die Erteilung einer Weiterbildung in der eigenen Zone oder in einer anderen Zone oder in einem Ausbildungszentrum gilt für die Mitglieder des Berufspersonals als Arbeitszeit im Sinne von Artikel 3 Nr. 4 des Gesetzes vom 19. April 2014 zur Festlegung bestimmter Aspekte der Arbeitszeitgestaltung der Berufsmitglieder des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen und des Feuerwehrdienstes und Dienstes für dringende medizinische Hilfe der Region Brüssel-Hauptstadt oder für die Mitglieder des freiwilligen Personals als Dienstzeit im Sinne von Artikel 174 Nr. 1 des vorliegenden Erlasses, sofern eine Vereinbarung zwischen der Zone, dem Ausbildungszentrum und dem Ausbilder geschlossen wird."


	Art. 24 - In Artikel 153 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern "funktionellen Vorgesetzten" und dem Wort "bewertet" die Wörter ", der Inhaber der Bescheinigung "Kompetenzmanagement und Bewertung" ist," eingefügt.


	Art. 25 - Artikel 182 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 4 werden zwischen den Wörtern "kranken Familienmitglieds" und den Wörtern "und Elternurlaub" die Wörter "für nahestehende Hilfspersonen" eingefügt.

	2. Der Artikel wird durch eine Nummer 6 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"6. Teilzeitarbeitsregelung im Rahmen einer Neuzuweisung aus medizinischen Gründen".


	Art. 26 - [Abänderung des niederländischen Textes]


	Art. 27 - Artikel 192 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. April 2019, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Für die Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels gelten für die Begriffe "langfristige Pflegeelternschaft", "kurzfristige Pflegeelternschaft", "Pflegekind" und "Pflegevater oder -mutter" die Begriffsbestimmungen von Artikel 2 § 1 Nr. 4 bis 7 des Königlichen Erlasses vom 19. November 1998 über die den Personalmitgliedern der Staatsverwaltungen gewährten Urlaubsarten und Abwesenheiten."


	Art. 28 - In Artikel 194 § 1 Nr. 2 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern "kranken Familienmitglieds" und den Wörtern "und Elternurlaub" die Wörter "für nahestehende Hilfspersonen" eingefügt.


	Art. 29 - Artikel 198 Absatz 2 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 9. Mai 2016, wird durch eine Nummer 8 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"8. Teilzeitarbeitsregelung im Rahmen einer Neuzuweisung aus medizinischen Gründen".


	Art. 30 - Artikel 199 desselben Erlasses wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Beim Tod eines Mitglieds des Berufspersonals wird die Ausgleichszulage für nicht genommene Jahresurlaubstage an die Rechtsnachfolger gezahlt."


	Art. 31 - Artikel 201 desselben Erlasses, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 13. April 2019 und 14. August 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 1 Nr. 5 wird wie folgt ersetzt:

	"5. Tod des Ehepartners des Mitglieds des Berufspersonals, Tod des leiblichen Kindes, des Adoptivkindes oder des Kindes, das zum Zeitpunkt des Todes oder davor im Rahmen einer langfristigen Pflegeelternschaft Pflegekind des Mitglieds des Berufspersonals oder seines Ehepartners war: zehn Werktage, wovon drei Werktage vom Mitglied des Berufspersonals in dem Zeitraum zu wählen sind, der am Todestag beginnt und am Tag der Bestattung endet, und sieben Werktage, die vom Mitglied des Berufspersonals im Jahr nach dem Todestag zu wählen sind.

	Von den beiden Zeiträumen, in denen diese Urlaubstage genommen werden müssen, kann auf Antrag des Mitglieds des Berufspersonals und mit Einverständnis des Kommandanten oder seines Beauftragten abgewichen werden,

	5/1. Tod des Vaters, der Mutter, des Schwiegervaters, des Stiefvaters, der Schwiegermutter, der Stiefmutter, der Schwiegertochter, des Schwiegersohns des Mitglieds des Berufspersonals oder seines Ehepartners: vier Werktage, wovon drei Werktage vom Mitglied des Berufspersonals in dem Zeitraum zu wählen sind, der am Todestag beginnt und am Tag der Bestattung endet, und ein Werktag, der vom Mitglied des Berufspersonals im Jahr nach dem Todestag zu wählen ist.

	Von den beiden Zeiträumen, in denen diese Urlaubstage genommen werden müssen, kann auf Antrag des Mitglieds des Berufspersonals und mit Einverständnis des Kommandanten oder seines Beauftragten abgewichen werden,

	5/2. Tod der Person, die zum Zeitpunkt des Todes im Rahmen einer langfristigen Pflegeelternschaft Pflegevater oder Pflegemutter des Mitglieds des Berufspersonals war: vier Werktage, wovon drei Werktage vom Mitglied des Berufspersonals in dem Zeitraum zu wählen sind, der am Todestag beginnt und am Tag der Bestattung endet, und ein Werktag, der vom Mitglied des Berufspersonals im Jahr nach dem Todestag zu wählen ist.

	Von den beiden Zeiträumen, in denen diese Urlaubstage genommen werden müssen, kann auf Antrag des Mitglieds des Berufspersonals und mit Einverständnis des Kommandanten oder seines Beauftragten abgewichen werden,

	5/3. Tod eines Kindes, das zum Zeitpunkt des Todes im Rahmen einer kurzfristigen Pflegeelternschaft Pflegekind des Mitglieds des Berufspersonals oder seines Ehepartners war: ein Werktag".

	2. In § 2 werden die Wörter "in den Paragraphen 1, 3, 7, 8, 9 und 10" durch die Wörter "in § 1 Nr. 3, 5/3, 7, 8, 9 und 10" ersetzt.


	Art. 32 - Artikel 204 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird durch eine Nummer 10 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"10. wenn das Mitglied des Berufspersonals eine Teilzeitarbeitsregelung im Rahmen einer Neuzuweisung aus medizinischen Gründen in Anspruch genommen hat".


	Art. 33 - Artikel 209 Absatz 1 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Im ersten Satz werden die Wörter "in einer Stelle des öffentlichen Dienstes" durch die Wörter "in einer anderen Stelle in einem öffentlichen Dienst oder im subventionierten Unterrichtswesen" ersetzt.

	2. Ein dritter Satz mit folgendem Wortlaut wird hinzugefügt: "Wenn im Statut des öffentlichen Dienstes oder der subventionierten Lehranstalt keine Probezeit vorgesehen ist, ist die Höchstdauer dieses Urlaubs auf zwei Jahre beschränkt."


	Art. 34 - Artikel 217 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 1 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Der Laufbahnunterbrechungsurlaub wird nicht besoldet."

	2. In § 2 werden zwischen den Wörtern "kranken Familienmitglieds" und den Wörtern "und Elternurlaub" die Wörter "für nahestehende Hilfspersonen" eingefügt.

	3. Paragraph 2 wird durch einen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Im Falle einer Laufbahnunterbrechung wegen Elternurlaub in Anwendung von Artikel 12/1 des oben erwähnten Königlichen Erlasses vom 7. Mai 1999 kann der Rat folgende Anträge ablehnen:

	1. vollständige oder teilweise Aufteilung des Viermonatszeitraums in Zeiträume von einer Woche oder einem Vielfachen davon, wie in Artikel 12/1 § 1 Absatz 1 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 7. Mai 1999 erwähnt,

	2. vollständige oder teilweise Aufteilung des Achtmonatszeitraums in Zeiträume von einem Monat oder einem Vielfachen davon, wie in Artikel 12/1 § 2 Absatz 1 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 7. Mai 1999 erwähnt,

	3. Laufbahnunterbrechung für ein Zehntel, wie in Artikel 12/1 § 3 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 7. Mai 1999 erwähnt."


	Art. 35 - Artikel 219 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 219 - § 1 - Adoptionsurlaub wird dem Mitglied des Berufspersonals, das ein minderjähriges Kind adoptiert, während eines Zeitraums von höchstens sechs Wochen gewährt.

	Der Adoptionsurlaub von sechs Wochen pro Adoptivelternteil wird für den Adoptivelternteil oder für beide Adoptivelternteile zusammen wie folgt verlängert:

	1. um zwei Wochen ab dem 1. Januar 2021,

	2. um drei Wochen ab dem 1. Januar 2023,

	3. um vier Wochen ab dem 1. Januar 2025,

	4. um fünf Wochen ab dem 1. Januar 2027.

	Wenn es zwei Adoptivelternteile gibt, teilen diese die zusätzlichen Wochen unter sich auf.

	Absatz 2 findet nur Anwendung auf Anträge, die ab Inkrafttreten der betreffenden Verlängerung gemäß Paragraph 2 eingereicht werden und sofern der Adoptionsurlaub frühestens ab demselben Inkrafttretungsdatum beginnt.

	Der Urlaub kann in Wochen aufgeteilt werden und muss spätestens in den sieben Monaten nach der Aufnahme des Kindes in die Familie des Mitglieds des Berufspersonals genommen werden. Im Rahmen einer internationalen Adoption kann das Mitglied des Berufspersonals auf seinen Antrag hin höchstens vier Wochen dieses Urlaubs nehmen, bevor das Kind tatsächlich in die Familie aufgenommen wird, um die tatsächliche Aufnahme des Kindes in seine Familie vorzubereiten.

	§ 2 - Das Mitglied des Berufspersonals, das den Urlaub in Anwendung des vorliegenden Artikels erhalten möchte, teilt dem Kommandanten oder seinem Beauftragten das Datum des Beginns des Urlaubs und seine Dauer mit. Diese Mitteilung erfolgt schriftlich mindestens einen Monat vor Beginn des Urlaubs, es sei denn, der Kommandant oder sein Beauftragter nimmt auf Antrag des Betreffenden eine kürzere Frist an.

	Das Mitglied des Berufspersonals muss folgende Unterlagen vorlegen:

	1. eine von der zuständigen Zentralbehörde der Gemeinschaft ausgestellte Bescheinigung, die die Zuweisung des Kindes an das Mitglied des Berufspersonals bestätigt, um den Urlaub von höchstens vier Wochen zu erhalten, bevor das Kind in der Familie aufgenommen wird,

	2. eine Bescheinigung, die die Eintragung des Kindes im Bevölkerungsregister oder im Fremdenregister bestätigt, um den verbleibenden Urlaub nehmen zu können,

	3. eine ehrenwörtliche Erklärung, die je nach Fall die Aufteilung der zusätzlichen Wochen Adoptionsurlaub unter beiden Adoptiveltern oder die Zuweisung dieser Wochen an den einzigen Adoptivelternteil, der diesen Urlaub in Anspruch nimmt, bescheinigt. Diese ehrenwörtliche Erklärung ist nur dann notwendig, wenn die Adoptivfamilie aus zwei Adoptivelternteilen besteht.

	§ 3 - Die Höchstdauer des Adoptionsurlaubs wird verdoppelt, wenn das Kind unter einer körperlichen oder geistigen Unfähigkeit von mindestens 66 Prozent oder an einer Krankheit leidet, die zur Folge hat, dass mindestens vier Punkte im Pfeiler 1 der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung oder mindestens neun Punkte in den drei Pfeilern zusammen der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung zuerkannt werden.

	Bei gleichzeitiger Adoption mehrerer minderjähriger Kinder wird die Höchstdauer des Adoptionsurlaubs um zwei Wochen pro Adoptivelternteil verlängert.

	Die Höchstdauer des Adoptionsurlaubs wird um zwei Wochen gekürzt, wenn das Mitglied des Berufspersonals für dasselbe Kind umstandsbedingten Urlaub in Anwendung von Artikel 201 § 1 Nr. 4 bekommen hat.

	Die Höchstdauer des Adoptionsurlaubs wird um die Anzahl Wochen Aufnahmeurlaub in Anwendung von Artikel 220, die das Mitglied des Berufspersonals bereits für dasselbe Kind bekommen hat, gekürzt."


	Art. 36 - Artikel 220 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter "oder das aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung zur Unterbringung in einer Aufnahmefamilie einen Minderjährigen in seiner Familie aufnimmt" aufgehoben.

	2. Ein Absatz 3 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"Die Höchstdauer des Aufnahmeurlaubs wird verdoppelt, wenn das Kind unter einer körperlichen oder geistigen Unfähigkeit von mindestens 66 Prozent oder an einer Krankheit leidet, die zur Folge hat, dass mindestens vier Punkte im Pfeiler 1 der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung oder mindestens neun Punkte in den drei Pfeilern zusammen der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung zuerkannt werden."


	Art. 37 - Artikel 221 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 221 - § 1 ­ Pflegebetreuungsurlaub wird dem Mitglied des Berufspersonals gewährt, das vom Gericht, von einem von einer Gemeinschaft zugelassenen Unterbringungsdienst, von den Diensten "Aide à la Jeunesse", vom "Comité Bijzondere Jeugdbijstand" oder vom Jugendhilfedienst als Pflegeelternteil bestellt worden ist, für die Erfüllung der Verpflichtungen und Aufträge oder für die Bewältigung von Situationen im Zusammenhang mit der Unterbringung einer oder mehrerer Personen in seiner Familie, die ihm im Rahmen dieser Unterbringung anvertraut worden sind.

	Die Dauer des Urlaubs darf sechs Werktage pro Jahr nicht überschreiten.

	§ 2 - Unter Pflegeelternteil versteht man die Person, die durch einen offiziellen Beschluss einer der in § 1 Absatz 1 erwähnten Einrichtungen bestellt und benannt wird.

	Unter Pflegefamilie versteht man die Familie der Person beziehungsweise der Personen, die im Sinne von Absatz 1 als Pflegeelternteil bestellt wird beziehungsweise als Pflegeeltern bestellt werden.

	Die Unterbringung umfasst alle Formen der Unterbringung in einer Familie, die im Rahmen einer Unterbringungsmaßnahme beschlossen werden können, sowohl die Unterbringung von Minderjährigen als auch die Unterbringung von Personen mit Behinderung.

	§ 3 - Die Arten der Verpflichtungen, Aufträge und Situationen, für die der Urlaub im Hinblick auf Pflegebetreuungsleistungen vorgesehen ist, beziehen sich auf folgende Ereignisse, die in spezifischem Zusammenhang mit der Unterbringungssituation stehen und bei denen ein Eingreifen des Mitglieds des Berufspersonals erforderlich ist, und dies insofern dies nicht außerhalb der normalen Dienstzeiten stattfinden kann:

	a) alle Arten von Sitzungen bei den Gerichts- und Verwaltungsbehörden, die für die Pflegefamilie zuständig sind,

	b) Kontakte des Pflegeelternteils beziehungsweise der Pflegefamilie mit den Eltern oder mit Dritten, die für das untergebrachte Kind beziehungsweise die untergebrachte Person wichtig sind,

	c) Kontakte mit dem Unterbringungsdienst.

	In anderen als den oben erwähnten Situationen gilt das Recht auf Urlaub nur, insofern der zuständige Unterbringungsdienst eine Bescheinigung ausstellt, in der angegeben wird, warum ein derartiger Urlaub unerlässlich ist.

	§ 4 - Das Mitglied des Berufspersonals, das Urlaub im Hinblick auf Pflegebetreuungsleistungen in Anspruch nimmt, muss den Kommandanten oder seinen Beauftragten mindestens zwei Wochen im Voraus davon in Kenntnis setzen. Falls dies nicht möglich ist, muss es den Kommandanten oder seinen Beauftragten so früh wie möglich davon in Kenntnis setzen.

	Um den Urlaub in Anspruch nehmen zu können, muss das Mitglied des Berufspersonals anhand eines offiziellen Beschlusses einer der in § 1 Absatz 1 erwähnten Einrichtungen nachweisen, dass es Pflegeelternteil ist.

	Auf Verlangen des Kommandanten oder seines Beauftragten erbringt das Mitglied des Berufspersonals anhand der zweckmäßigen Unterlagen oder, in deren Ermangelung, anhand jedes anderen Beweismittels den Nachweis für das Ereignis, das sein Fernbleiben von der Arbeit rechtfertigt."


	Art. 38 - Artikel 222 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 222 - § 1 ­ Unbeschadet des Artikels 221 hat das Mitglied des Berufspersonals, das vom Gericht, von einem von einer Gemeinschaft zugelassenen Unterbringungsdienst, von den Diensten "Aide à la Jeunesse", vom "Comité Bijzondere Jeugdbijstand" oder vom Jugendhilfedienst als Pflegeelternteil bestimmt worden ist und das im Rahmen einer langfristigen Pflegeelternschaft ein minderjähriges Kind in seine Familie aufnimmt, ein einziges Mal während eines ununterbrochenen Zeitraums von höchstens sechs Wochen Anspruch auf Pflegeelternurlaub, um sich um dieses Kind zu kümmern.

	Wenn das Mitglied des Berufspersonals sich dafür entscheidet, die im Rahmen des Pflegeelternurlaubs vorgesehene Maximalanzahl Wochen nicht in Anspruch zu nehmen, muss der Urlaub mindestens eine Woche oder ein Vielfaches einer Woche betragen.

	Der Pflegeelternurlaub von sechs Wochen pro Elternteil wird für den Pflegeelternteil oder für beide Pflegeelternteile zusammen wie folgt verlängert:

	1. um zwei Wochen ab dem 1. Januar 2021,

	2. um drei Wochen ab dem 1. Januar 2023,

	3. um vier Wochen ab dem 1. Januar 2025,

	4. um fünf Wochen ab dem 1. Januar 2027.

	Absatz 3 findet nur Anwendung auf Anträge, die ab Inkrafttreten der betreffenden Verlängerung gemäß Paragraph 3 eingereicht werden, und sofern der Pflegeelternurlaub frühestens ab demselben Inkrafttretungsdatum beginnt.

	Wenn die Pflegefamilie aus zwei Personen besteht, die zusammen als Pflegeeltern des Kindes bestimmt sind, teilen diese die in Absatz 3 erwähnten zusätzlichen Wochen unter sich auf.

	§ 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Artikels versteht man unter langfristiger Pflegeelternschaft: die Pflegeelternschaft, bei der von vornherein feststeht, dass das Kind für mindestens sechs Monate in derselben Pflegefamilie bei demselben Pflegeelternteil beziehungsweise bei denselben Pflegeeltern untergebracht wird.

	§ 3 - Damit das Recht auf Pflegeelternurlaub ausgeübt werden kann, muss dieser Urlaub innerhalb von zwölf Monaten nach der Eintragung des Kindes als Mitglied des Haushalts des Mitglieds des Berufspersonals ins Bevölkerungs- oder Fremdenregister seiner Wohngemeinde beginnen.

	Das Mitglied des Berufspersonals, das Urlaub in Anwendung des vorliegenden Artikels erhalten möchte, teilt dem Kommandanten oder seinem Beauftragten das Datum des Beginns des Urlaubs und seine Dauer mit. Diese Mitteilung erfolgt schriftlich mindestens einen Monat vor Beginn des Urlaubs, es sei denn, der Kommandant oder sein Beauftragter nimmt auf Antrag des Betreffenden eine kürzere Frist an.

	Das Mitglied des Berufspersonal muss spätestens zu Beginn des Pflegeelternurlaubs folgende Unterlagen vorlegen:

	1. Unterlagen, die das Ereignis belegen, das den Anspruch auf Pflegeelternurlaub eröffnet,

	2. eine ehrenwörtliche Erklärung, die je nach Fall die Aufteilung der zusätzlichen Wochen Pflegeelternurlaub unter beiden Pflegeeltern oder die Zuweisung dieser Wochen an den einzigen Pflegeelternteil, der diesen Urlaub in Anspruch nimmt, bescheinigt. Diese ehrenwörtliche Erklärung ist nur dann notwendig, wenn die Pflegefamilie aus zwei Pflegeelternteilen besteht.

	§ 4 - Die Höchstdauer des Pflegeelternurlaubs wird verdoppelt, wenn das Kind unter einer körperlichen oder geistigen Unfähigkeit von mindestens 66 Prozent oder an einer Krankheit leidet, die zur Folge hat, dass mindestens vier Punkte im Pfeiler 1 der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung oder mindestens neun Punkte in den drei Pfeilern zusammen der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung zuerkannt werden.

	Bei gleichzeitiger Aufnahme mehrerer minderjähriger Kinder im Rahmen einer langfristigen Pflegeelternschaft wird die Höchstdauer des Pflegeelternurlaubs um zwei Wochen pro Pflegeelternteil verlängert.

	Die Höchstdauer des Pflegeelternurlaubs wird um die Anzahl Wochen Aufnahmeurlaub in Anwendung von Artikel 220, die das Mitglied des Berufspersonals bereits für dasselbe Kind bekommen hat, gekürzt."


	Art. 39 - In Buch 9 Kapitel 3 Abschnitt 11 desselben Erlasses wird ein Artikel 222/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 222/1 - Der Adoptionsurlaub, der Aufnahmeurlaub, der Pflegebetreuungsurlaub und der Pflegeelternurlaub werden einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt.

	Der Aufnahmeurlaub wird um die Anzahl Werktage Pflegebetreuungsurlaub gekürzt, die bereits im Laufe desselben Jahres für dasselbe Kind in Anwendung von Artikel 221 genommen worden sind.

	Der Pflegebetreuungsurlaub in Anwendung von Artikel 221 wird um die Anzahl Werktage Aufnahmeurlaub gekürzt, die bereits im Laufe desselben Jahres genommen worden sind."


	Art. 40 - In Artikel 285 § 1 Absatz 2 desselben Erlasses werden die Wörter "Artikel 60 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 16. März 1968" durch die Wörter "Artikel 60 § 1 des Gesetzes vom 16. März 1968" ersetzt.


	Art. 41 - Artikel 288 Absatz 1 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Wörter "Artikel 60 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 16. März 1968" werden durch die Wörter "Artikel 60 § 1 des Gesetzes vom 16. März 1968" ersetzt.

	2. Die Wörter "Artikel 61bis § 2 Nr. 2 Absatz 2" werden durch die Wörter "Artikel 61bis § 2 Absatz 2" ersetzt.


	Art. 42 - Artikel 289 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Wörter "Artikel 60 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 16. März 1968" werden durch die Wörter "Artikel 60 § 1 des Gesetzes vom 16. März 1968" ersetzt.

	2. Die Wörter "Artikel 61bis § 2 Nr. 2 Absatz 2" werden durch die Wörter "Artikel 61bis § 2 Absatz 2" ersetzt.


	Art. 43 - Artikel 291 desselben Erlasses wird durch einen Absatz 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Während der einstweiligen Amtsenthebung im Interesse des Dienstes hat das Personalmitglied keinen Anspruch auf Beförderung durch Aufsteigen im Dienstgrad."


	Art. 44 - In Artikel 292 Absatz 1 desselben Erlasses werden die Wörter "auf Beförderung und" aufgehoben.


	Art. 45 - In Artikel 302 Absatz 1 Nr. 1 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern "festgelegte Anwerbungsbedingung" und den Wörtern "oder eine in Artikel 36" die Wörter ", eine in Artikel 39 Absatz 1 erwähnte Bedingung für die Zulassung zur Probezeit, unbeschadet der Artikel 111 Nr. 1, 112 Absatz 2 und 117 Absatz 2," eingefügt.


	Art. 46 - Artikel 303 § 5 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird durch einen Absatz 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit schwanger ist, wird die Probezeit um die Dauer der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs verlängert. Diese müssen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden."


	Art. 47 - In Artikel 305 Nr. 1 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern "zwanzig Dienstjahre" und dem Wort "aufweist" die Wörter "in derselben oder in verschiedenen Zonen, gegebenenfalls durch Kombination mehrerer nicht aufeinander folgender Zeiträume," eingefügt.




KAPITEL II - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen


	Art. 48 - Artikel 6 des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 6 ­ Mitglieder des Berufspersonals erhalten unter denselben Bedingungen wie das Personal der föderalen öffentlichen Dienste:

	1. eine Haushalts- oder Ortszulage,

	2. eine Jahresendzulage,

	3. Urlaubsgeld."


	Art. 49 - In Buch 2 Titel 1 desselben Erlasses wird ein Artikel 6/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 6/1 - § 1 ­ Wenn ein Personalmitglied infolge eines nach Inkrafttreten des vorliegenden Artikels eingetretenen Arbeitsunfalls oder infolge einer nach Inkrafttreten des vorliegenden Artikels festgestellten Berufskrankheit zeitweilig arbeitsunfähig ist, bezieht es weiterhin sein Gehalt, das Urlaubsgeld und die Zulagen, die in Artikel 6 erwähnt sind, und bis zu seiner Ersetzung, die Mandatszulage oder die Zulage für die Ausübung eines höheren Amtes.

	§ 2 - Das Personalmitglied hat ebenfalls Anrecht auf folgende Zulagen und Prämien: die Prämie für Einsatzfähigkeit und für unregelmäßige Leistungen, die Diplomzulage und die Spezialisierungszulage. Zur Bestimmung des Tages- oder Monatsbetrags dieser Prämie und dieser Zulagen wird der Tages- oder Monatsdurchschnitt der Zulagen berechnet, die dem Personalmitglied für die von ihm in den zwölf Monaten vor dem Unfall tatsächlich geleisteten Dienste gewährt worden sind.

	Wenn dieser Bezugszeitraum kürzer als zwölf Monate ist, wird dieser Tages- oder Monatsdurchschnitt auf der Grundlage der Anzahl Monate berechnet, in denen das Personalmitglied die Funktionen, die ihm zum Zeitpunkt des Unfalls zugewiesen waren, tatsächlich ausgeübt hat."


	Art. 50 - In Artikel 10 desselben Erlasses werden die Wörter "in den Nummern 3 und 4" durch die Wörter "in Nr. 3" ersetzt.


	Art. 51 - In den Artikeln 12 bis 19 desselben Erlasses wird Nr. 1 wie folgt ergänzt: "Zeiträume der vollständigen Laufbahnunterbrechung in der allgemeinen Regelung werden nicht berücksichtigt. Ausgeschlossen werden auch die Zeiträume, in denen das Personalmitglied nicht mindestens die Note "genügend" erhalten hat."


	Art. 52 - In Artikel 21 § 4 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 9. Mai 2016, werden die Wörter "der Paragraphen 2 und 3" durch die Wörter "von § 3" ersetzt.


	Art. 53 - In Artikel 24 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird § 1 wie folgt ersetzt: "§ 1 - Es wird davon ausgegangen, dass ein Mitglied des Berufspersonals Dienste leistet, die für die Berechnung des finanziellen Dienstalters annehmbar sind, wenn es im aktiven Dienst ist oder zur Disposition gestellt ist."


	Art. 54 - Artikel 33 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: "Frühere Dienste, die im selben Dienstgrad als Mitglied des Berufspersonals derselben Hilfeleistungszone geleistet worden sind, werden auch berücksichtigt. Bei Anwerbung oder Mobilität im selben Dienstgrad oder in einem niedrigeren Dienstgrad behält das Mitglied des freiwilligen Personals sein finanzielles Dienstalter, sofern es kein Mitglied des freiwilligen Personals der Zone bleibt, in der es dieses finanzielle Dienstalter erworben hat."

	2. In Absatz 4, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 9. Mai 2016 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, werden im ersten Satz zwischen den Wörtern "auf Probe" und dem Wort "ist" die Wörter "durch Anwerbung" eingefügt.


	Art. 55 - Artikel 45 Absatz 3 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 9. Mai 2016, wird aufgehoben.


	Art. 56 - Artikel 47 § 1 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird durch eine Nummer 11 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"11. der Königliche Erlass vom 20. Juni 1994 zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen über die besoldungsbezogene Anrechnung früherer Dienste, die Bedienstete der öffentlichen Feuerwehrdienste und der Gemeindepolizeidienste im öffentlichen Sektor geleistet haben."


	Art. 57 - Anlage 1 zu demselben Erlass wird durch die Anlage zu vorliegendem Erlass ersetzt.


KAPITEL III - Schlussbestimmungen


	Art. 58 - Personalmitglieder, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von Artikel 2 in mehr als zwei Zonen Mitglied des freiwilligen Personals sind, können dies während höchstens zwei Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses bleiben.


	Art. 59 - Artikel 7 Nr. 4 findet keine Anwendung auf Berufsoffiziere auf Probe, deren Probezeit von drei Jahren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmung bereits begonnen hat.


	Art. 60 - Artikel 13 findet Anwendung auf neue Anträge, die nach Inkrafttreten dieser Bestimmung eingereicht werden.


	Art. 61 - Die Artikel 7 Nr. 4, 9, 11, 48 bis 57 und 59 treten am ersten Tag des dritten Monats nach Veröffentlichung des vorliegenden Erlasses im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

	Die Artikel 25 Nr. 1, 28, 34 Nr. 2 und 35 bis 39 werden wirksam mit 1. Januar 2021.

	Artikel 30 wird wirksam mit 1. Januar 2015.

	Die Artikel 35 und 38 finden nur Anwendung auf Anträge, die ab dem 1. Januar 2021 eingereicht werden und unter der Bedingung, dass der Urlaub frühestens am 1. Januar 2021 beginnt.

	Für Anträge auf Adoptionsurlaub nach dem 1. Januar 2021 läuft die in Artikel 35 erwähnte Frist von sieben Monaten erst ab dem Tag der Veröffentlichung des vorliegenden Erlasses im Belgischen Staatsblatt.


	Art. 62 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

	Gegeben zu Brüssel, den 21. Juni 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

________________________



Anlage

Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 19. April 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen

Gehaltstabellen

	Feuerwehrmann

	
	B0-0 Personalmitglied auf Probe
	B0-1
	B0-2
	B0-3
	B0-4

	0
	15173
	15173
	15173
	15173
	15173

	1
	15435
	16135
	16135
	16135
	16135

	2
	15698
	16355
	16355
	16355
	16355

	3
	15961
	16575
	16575
	16575
	16575

	4
	16387
	17005
	17005
	17005
	17005

	5
	16813
	17435
	17435
	17435
	17435

	6
	17238
	17865
	18115
	18115
	18115

	7
	17664
	18295
	18545
	18545
	18545

	8
	18089
	18725
	18975
	18975
	18975

	9
	18515
	19155
	19405
	19405
	19405

	10
	18991
	19585
	19835
	19835
	19835

	11
	19466
	19945
	20295
	20445
	20445

	12
	19942
	20745
	21095
	21245
	21245

	13
	20188
	21245
	21495
	22245
	22245

	14
	20433
	21575
	21825
	22675
	22675

	15
	20678
	21795
	22045
	22895
	22895

	16
	20924
	22015
	22265
	23115
	23265

	17
	21169
	22235
	22485
	23335
	23465

	18
	21414
	22455
	22705
	23555
	23665

	19
	21660
	22675
	22925
	23775
	23885

	20
	21905
	22895
	23145
	23995
	24105

	21
	22150
	23115
	23365
	24215
	24325

	22
	22396
	23345
	23595
	24445
	24555

	23
	22641
	23565
	23865
	24665
	24775

	24
	22887
	23785
	24085
	24885
	24995

	25
	23132
	24011
	24411
	25111
	25221






	Korporal

	
	B1-1
	B1-2
	B1-3
	B1-4

	0
	17165
	17165
	17165
	17165

	1
	17165
	17165
	17165
	17165

	2
	17165
	17165
	17165
	17165

	3
	17165
	17165
	17165
	17165

	4
	17165
	18194
	18194
	18194

	5
	17595
	18194
	18194
	18194

	6
	18025
	18275
	18275
	18275

	7
	18455
	18705
	18705
	18705

	8
	18885
	19135
	20251
	20251

	9
	19315
	19565
	20607
	20607

	10
	19745
	19995
	20963
	20963

	11
	20105
	20455
	20963
	21301

	12
	20905
	21255
	21755
	22131

	13
	21288
	21655
	22405
	22405

	14
	21597
	21985
	22835
	22835

	15
	21806
	22205
	23055
	23055

	16
	22065
	22425
	23275
	23425

	17
	22324
	22645
	23495
	23625

	18
	22584
	22865
	23715
	23825

	19
	22835
	23085
	23935
	24045

	20
	23055
	23305
	24155
	24265

	21
	23275
	23525
	24375
	24485

	22
	23505
	23755
	24605
	24715

	23
	23725
	24025
	24825
	24935

	24
	23945
	24245
	25045
	25155

	25
	24171
	24800
	25271
	25381




	(erster) Sergeant(-Major)

	
	M0-0 Personalmitglied auf Probe
	M0-1
	M0-2
	M0-3
	M0-4

	0
	16135
	17165
	17165
	17165
	17165

	1
	16355
	17165
	17165
	17165
	17165

	2
	16575
	17165
	17165
	17165
	17165

	3
	17005
	17165
	17165
	17165
	17165

	4
	17165
	17165
	17165
	17165
	17165

	5
	18194
	18194
	18194
	18194
	18194

	6
	18275
	18275
	18275
	18275
	18275

	7
	18705
	20750
	20750
	20750
	20750

	8
	19135
	21000
	21000
	21000
	21000

	9
	19565
	21350
	21350
	21350
	21350

	10
	19995
	21700
	21700
	21700
	21700

	11
	20455
	22050
	22413
	22413
	22413

	12
	21255
	22400
	22775
	22775
	22775

	13
	21655
	22650
	23150
	23150
	23150

	14
	21985
	22900
	23400
	23400
	23400

	15
	22205
	23150
	23650
	23988
	23988

	16
	22425
	23500
	23900
	24325
	24325

	17
	22645
	23750
	24250
	24750
	24750

	18
	22865
	24100
	24600
	25100
	25100

	19
	23085
	24450
	24950
	25450
	25784

	20
	23305
	24800
	25300
	25800
	26118

	21
	23525
	25035
	25535
	26035
	26435

	22
	23755
	25270
	25770
	26270
	26670

	23
	24025
	25505
	26005
	26505
	26905

	24
	24245
	25740
	26240
	26740
	27140

	25
	24800
	25975
	26675
	27275
	27575




	(Ober-)Adjutant

	
	M1-1
	M1-2
	M1-3
	M1-4

	0
	22940
	22940
	22940
	22940

	1
	22940
	22940
	22940
	22940

	2
	22940
	22940
	22940
	22940

	3
	22940
	22940
	22940
	22940

	4
	22940
	22940
	22940
	22940

	5
	22940
	22940
	22940
	22940

	6
	22940
	22940
	22940
	22940

	7
	22940
	22940
	22940
	22940

	8
	22940
	22940
	22940
	22940

	9
	22940
	22940
	22940
	22940

	10
	22940
	22940
	22940
	22940

	11
	23824
	23824
	23824
	23824

	12
	25236
	25236
	25236
	25236

	13
	25508
	25508
	25508
	25508

	14
	25781
	25986
	25986
	25986

	15
	26054
	26191
	26191
	26191

	16
	26157
	26327
	26327
	26327

	17
	26260
	26600
	26600
	26600

	18
	26363
	26873
	27077
	27077

	19
	26465
	27145
	27281
	27281

	20
	26567
	27297
	27417
	27417

	21
	26670
	27450
	27690
	27690

	22
	26772
	27602
	27962
	28167

	23
	26875
	27755
	28235
	28372

	24
	27070
	28000
	28400
	28508

	25
	27780
	28900
	29120
	29600




	Leutnant (erlöschend)

	
	O0-0
	O0-1
	O0-2
	O0-3

	0
	22251
	29747
	29747
	29747

	1
	22757
	30243
	30243
	30243

	2
	23262
	30739
	30739
	30739

	3
	24174
	31235
	31235
	31235

	4
	24274
	31730
	31730
	31730

	5
	25704
	32226
	32226
	32226

	6
	25704
	32722
	32722
	32722

	7
	27183
	33218
	33218
	33218

	8
	27183
	33714
	33714
	33714

	9
	28662
	34209
	34209
	34209

	10
	28662
	34705
	34705
	34705

	11
	30141
	35201
	35201
	35201

	12
	30141
	35697
	35697
	35697

	13
	31671
	36192
	36916
	36916

	14
	31671
	36688
	37422
	37422

	15
	33150
	37184
	37928
	37928

	16
	33150
	37680
	38433
	38433

	17
	34629
	38176
	38939
	38939

	18
	34629
	39043
	39824
	39824

	19
	36108
	39911
	40709
	40709

	20
	36108
	40159
	40962
	40962

	21
	37638
	40407
	41215
	42023

	22
	37638
	40531
	41341
	42152

	23
	39321
	40655
	41594
	42410

	24
	39321
	40778
	41616
	42432

	25
	39627
	40902
	41720
	42539




	Leutnant

	
	O1-1
	O1-2
	O1-3

	0
	30120
	30120
	30120

	1
	30120
	30120
	30120

	2
	30120
	30120
	30120

	3
	30120
	30120
	30120

	4
	30120
	30120
	30120

	5
	30120
	30120
	30120

	6
	30120
	30120
	30120

	7
	30120
	30120
	30120

	8
	30120
	30120
	30120

	9
	30120
	30120
	30120

	10
	30120
	30120
	30120

	11
	30120
	30120
	30120

	12
	30120
	30120
	30120

	13
	30680
	30680
	30680

	14
	31050
	31050
	31050

	15
	32500
	32500
	32500

	16
	32500
	33000
	33000

	17
	33950
	33950
	33950

	18
	33950
	33950
	33950

	19
	35050
	35400
	35400

	20
	35200
	35400
	36020

	21
	36700
	36900
	36900

	22
	36700
	36900
	36900

	23
	38200
	38350
	38550

	24
	38250
	38350
	38550

	25
	38350
	38450
	38550




	Kapitän

	
	O2-0 Personalmitglied auf Probe
	O2-1
	O2-2
	O2-3
	O2-4

	0
	25800
	25800
	25800
	25800
	25800

	1
	26850
	26850
	26850
	26850
	26850

	2
	26850
	30200
	30200
	30200
	30200

	3
	27900
	30900
	30900
	30900
	30900

	4
	27900
	31300
	31300
	31300
	31300

	5
	29000
	31900
	31900
	31900
	31900

	6
	29000
	32500
	32500
	32500
	32500

	7
	30050
	33100
	33228
	33228
	33228

	8
	30050
	33700
	33932
	33932
	33932

	9
	31100
	34300
	34636
	34636
	34636

	10
	31100
	34900
	35340
	35340
	35340

	11
	32200
	35500
	36044
	36044
	36044

	12
	32200
	36100
	36648
	37344
	37344

	13
	33250
	36700
	37252
	37956
	37956

	14
	33250
	37300
	37856
	38568
	38568

	15
	34300
	37900
	38460
	39180
	39180

	16
	34300
	38500
	39064
	39792
	39792

	17
	35350
	39100
	39668
	40404
	43090

	18
	35350
	39700
	40272
	41016
	43680

	19
	36450
	40300
	40876
	41628
	44280

	20
	36450
	40900
	41480
	42240
	44400

	21
	37500
	41500
	42084
	42852
	44480

	22
	37500
	42100
	42688
	43464
	44575

	23
	38550
	42700
	43292
	44076
	44675

	24
	39050
	43300
	43896
	44488
	44785

	25
	39550
	43900
	44200
	44700
	44955




	Major

	
	O3-1
	O3-2
	O3-3
	O3-4

	0
	36788
	36788
	36788
	36788

	1
	36788
	36788
	36788
	36788

	2
	36788
	36788
	36788
	36788

	3
	36788
	36788
	36788
	36788

	4
	36788
	36788
	36788
	36788

	5
	36788
	36788
	36788
	36788

	6
	36788
	36788
	36788
	36788

	7
	36788
	36788
	36788
	36788

	8
	37432
	37432
	37432
	37432

	9
	38077
	38077
	38077
	38077

	10
	38721
	38721
	38721
	38721

	11
	39366
	39366
	39366
	39366

	12
	40010
	40610
	40610
	40610

	13
	40705
	41305
	41305
	41305

	14
	41399
	41999
	41999
	41999

	15
	42094
	42694
	42694
	42694

	16
	42739
	43339
	43339
	43339

	17
	44084
	44684
	45885
	45885

	18
	44679
	45279
	46555
	46555

	19
	44929
	45529
	47224
	47224

	20
	45179
	45779
	47410
	47410

	21
	45429
	46029
	47596
	47596

	22
	45679
	46279
	47696
	47782

	23
	45929
	46529
	47886
	48350

	24
	46179
	46779
	48076
	48600

	25
	46429
	47029
	48266
	48750




	Oberst

	
	O4-1
	O4-2
	O4-3
	O4-4

	0
	43542
	43542
	43542
	43542

	1
	43542
	43542
	43542
	43542

	2
	43542
	43542
	43542
	43542

	3
	43542
	43542
	43542
	43542

	4
	43542
	43542
	43542
	43542

	5
	43542
	43542
	43542
	43542

	6
	43542
	43542
	43542
	43542

	7
	43542
	43542
	43542
	43542

	8
	43542
	43542
	43542
	43542

	9
	43542
	43542
	43542
	43542

	10
	43542
	43542
	43542
	43542

	11
	44742
	44742
	44742
	44742

	12
	45942
	45942
	45942
	45942

	13
	46665
	46665
	46665
	46665

	14
	47387
	47387
	47387
	47387

	15
	48111
	48111
	48111
	48111

	16
	48833
	50033
	50033
	50033

	17
	49556
	50756
	50756
	50756

	18
	50279
	51479
	51479
	51479

	19
	51002
	52202
	52202
	52202

	20
	51203
	52403
	53903
	53903

	21
	51404
	52604
	54104
	54104

	22
	51605
	52805
	54305
	54305

	23
	52218
	53418
	54918
	54918

	24
	52542
	53742
	55242
	57207

	25
	52758
	53958
	55458
	59495



